
 
 

 
 
Satzung des Turn- und Sportvereins Beuren e.V. 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1. Der am 30.03.2007 gegründete Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein 
Beuren e.V.“ (kurz TuS Beuren). 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Salem / Bodenseekreis und ist im Vereinsregister 
Freiburg unter VR 580855 eingetragen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
4. Der Verein ist Mitglied im Badischen Turner-Bund, im Badischen Sportbund 

Freiburg und im Hegau-Bodensee-Turngau. Weitere Mitgliedschaften können 
erworben werden. 

5. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet 
und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 
§ 2 Vereinszweck 
 
            Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „steuerbegünstigter Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
 Vereinszweck ist die Pflege und die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird 

insbesondere verwirklicht durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen 
bei Erwachsenen und Jugendlichen, sowie durch die Pflege und Förderung der 
allgemeinen Jugendarbeit. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhalten bei 
ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins weder eingezahlte Beiträge 
zurück, noch haben sie Anspruch auf Vereinsvermögen. 

§ 4      Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
2. Bei Bedarf können Vereinsämter und Organämter im Rahmen der 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 
26a EStG ausgeübt werden. 



3. Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft 
der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. 
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.   

5. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

6. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören 
insbesondere Aufwendungen für Fahrtkosten, Reisekosten, Porto oder Telefon. 

7. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 12 
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen 
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und 
Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.  

§ 5 Mitgliedschaft 
 
 Der Verein besteht aus: 
 - ordentlichen Mitgliedern (aktive Mitglieder) 
 - Ehrenmitgliedern. 
 
§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstands aufgrund 
eines schriftlichen Aufnahmeantrags, der an den Vorstand zu richten ist. Der 
Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift eines gesetzlichen 
Vertreters. 

2. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, die keiner Begründung 
bedarf, ist unanfechtbar. 

3. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung des Aufnahmeantrags 
durch den Vorstand. 

4. Personen, die sich im Verein um die Förderung des Sports oder der Jugend 
besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstands von der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Näheres kann eine 
Ehrungsordnung regeln. 

 
  
§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
2. Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand 

bis spätestens 30. September und wird mit Ende des laufenden Kalenderjahres 
wirksam. Für die Austrittserklärung Minderjähriger gelten die für den 
Aufnahmeantrag geltenden Regelungen entsprechend. 

3. Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen werden, 
wenn das Mitglied 

- die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins 
verletzt; 

 - die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt; 



- mit der Zahlung seiner Beiträge trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 
innerhalb von 6 Wochen im Rückstand ist. 

Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied 
Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das 
Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen schriftlich 
aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen 
und dem Betroffenen mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu geben. Gegen 
den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Berufungsrecht zu. 
 

§ 8 Beiträge und Dienstleistungen 
 

1. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der Bei-
träge wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Durch die 
Mitgliederversammlung können auch sonstige Dienstleistungen, die von den 
Mitgliedern zu erbringen sind, beschlossen werden. 

2. Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden. 

3. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
  

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins sowie die 
Beschlüsse der Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem 
Zweck des Vereins entgegensteht. 

2. Jedes über 18 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein 
durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an den 
Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

3. Die Mitglieder sind berechtigt, an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 
die Einrichtungen des Vereins zu nutzen. 

4. Mit der Anmeldung unterwirft sich jedes Mitglied den Bestimmungen der 
Vereinssatzung und den Vorschriften des Vereinsrechts nach den §§ 21 bis 79 
BGB. 
 

§ 10 Organe des Vereins 
 
 Die Organe des Vereins sind: 
 
 - die Mitgliederversammlung 
 - der Vorstand. 
 
            Die Versammlungen und Sitzungen der Organe des Vereins können in Präsenzform 

oder auch virtuell durchgeführt werden. Der Vorstand entscheidet hierüber nach 
seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der jeweiligen Einladung mit. 
Virtuelle Versammlungen und Sitzungen finden in einem nur für die jeweiligen 
Mitglieder zugänglichen Chatroom oder per Video-/Telefonkonferenz statt. Die 
Anmeldedaten und weitere organisatorische Details sind in der Einladung enthalten 
oder werden rechtzeitig vor Sitzungsbeginn elektronisch in Textform mitgeteilt. Die 
sonstigen Bedingungen der virtuellen Versammlungen und Sitzungen richten sich 
nach den allgemeinen Bestimmungen. 

 



 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. 
2. Die Mitgliederversammlung ist von dem 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 

von dem stellvertretenden Vorsitzenden durch Veröffentlichung im örtlichen 
Gemeindeblatt „Salem Aktuell“ und auf der Homepage des Vereins unter 
Einhaltung einer Frist von 2 Wochen und unter Bekanntgabe der Tagesordnung, in 
der die Gegenstände der Beschlussfassung zu bezeichnen sind, einzuberufen. 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 - Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstands, 
 - Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer, 
 - Entlastung des Vorstands, 
 - Wahl des Vorstands, 
 - Wahl der Kassenprüfer, 
 - Festsetzung der Beiträge, 
 - Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 
 - Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins. 

4. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und jedem Mitglied 
gestellt werden. Sie müssen spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich mit Begründung bei dem 1. Vorsitzenden eingereicht werden. Später 
eingehende Anträge können nur beraten und beschlossen werden, wenn zwei 
Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit anerkennt. 
Dies gilt nicht für verspätet eingegangene Anträge auf Satzungsänderung und 
Auflösung des Vereins. 

5. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 
stellvertretende Vorsitzende.  

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt in offener Abstimmung 
durch einfache Stimmenmehrheit. Auf Antrag kann eine geheime Abstimmung 
vorgenommen werden. 

7. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern eine 
Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokoll vom 
Schriftführer und von dem 1. Vorsitzenden zu unterschreiben. 
 

§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
 Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. 
 Hierzu ist er verpflichtet, wenn 
 - das Interesse des Vereins es erfordert oder 
 - die Einberufung von einem Viertel aller Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks 

und des Grundes gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangt wird. 
 
§ 13 Vorstand 
 

1. Den Vorstand bilden 
- der 1. Vorsitzende, 
- der stellvertretende Vorsitzende 
- der Kassierer 



- der Schriftführer 
- zwei Beisitzer. 

 Vorstandsposten dürfen nicht in Personalunion geführt werden.  
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 

gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. 
3. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung ein neues Mitglied kommissarisch berufen. 
4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1.Vorsitzenden und seinen 

Stellvertreter je einzeln vertreten. Der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter sind 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

5. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Insbesondere ist er zuständig für  
- die Bewilligung der Ausgaben,  
- die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
- die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, 
- alle Entscheidungen, soweit Vereinsinteressen berührt werden. 
- den Erlass von Vereinsordnungen. 

6. Die Vorstandschaft fasst ihre Beschlüsse in Vorstandssitzungen. Diese werden mit 
einer Frist von zwei Wochen schriftlich von dem Vorsitzenden einberufen. 

7. Die Vorstandschaft ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder 
anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Erschienenen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Abwesenheit die seines Vertreters. 

8. Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert; sie 
sind einzuberufen, wenn mindestens 3 Mitglieder der Vorstandschaft dies verlangen. 

  
§ 14 Strafbestimmungen 
 
 Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die Mitglieder des Vereins 

verhängen, wenn sie gegen die Satzung oder die Ordnungen des Vereins verstoßen 
oder wenn sie das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen des Vereins schädigen: 
1. Verweis 
2. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den 

Veranstaltungen des Vereins 
3. Ausschluss gemäß § 7 Ziffer 3 der Satzung. 

 
§ 15 Kassenprüfer 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten 
Mitglieder jährlich einen Kassenprüfer, der nicht dem Vorstand angehören darf. 
Dieser wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege 
des Vereins sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre Unterschriften. 
Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen. 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer zuvor dem Vorstand 
berichten. 

4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassenprüfer 
die Entlastung des Kassierers. 



 
§ 16    Datenschutz 
 

Zur Erfüllung des Vereinszwecks und der in der Satzung enthaltenen Aufgaben 
verarbeitet, speichert, übermittelt, verändert und löscht der Verein unter Beachtung 
und Wahrung der Grundsätze des Datenschutzes und der Datensicherheit 
personenbezogene Daten sowie Daten über persönliche und sachbezogene 
Verhältnisse seiner Mitglieder. Einzelheiten regelt eine Datenschutzordnung, die der 
Vorstand beschließt.              
 
 

§ 17  Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 
werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung 
den Mitgliedern angekündigt ist. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 
- der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Viertel aller seiner Mitglieder 
beschlossen hat oder 
- von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich 
angefordert wurde. 

3. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

4. Für den Fall der Auflösung stellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, 
die die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Aufhebung steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die Gemeinde Salem, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports verwenden 
darf. 

  
§ 18 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung wurde in ihrer Ursprungsfassung auf der Mitgliederversammlung am 

30.03.2007 beschlossen. Sie wurde zuletzt durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung am 15. Juli 2022 geändert. Die Satzung und ihre Änderungen 
treten jeweils mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  

  
 
 
Unterschriften: 


